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Konsequenzen fiir Raumplanungen

In der Zeitschrift «Wirtschaft und
Recht» (Nr.4/1963) wurde ein: Auf-
satz des St.Galler Nationaldkono-
men Prof. Dr. Emil Kiing mit dem
Titel «Grundeigentum und Raum-
planung» abgedruckt, der eine weite
Verbreitung verdient; denn kaum je
wurden die Zusammenhinge zwi-
schen Planung und Eigentums-
garantie derart klar und schonungs-
los dargestellt. Folgen wir daher
einzelnen Ausfiihrungen von Pro-
fessor Kiing.

Immer wieder gab es MiBwirt-
schaft mit dem Boden. Ohne Riick-
- sicht auf die Folgen wurden ganze
Wilder abgeholzt. «<Dafl ein derar-
tiger Kahlschlag zur Verschlechte-
rung des Klimas AnlaB geben kann,
weil die Bodenfeuchtigkeit nicht
mehr so gut aufgespeichert bleibt
und weil dadurch der Grundwasser-
strom beeintréchtigt wird, ist an-
hand der Verkarstung einzelner
Mittelmeergebiete hinldnglich be-
kannt. Es entsteht dadurch die Ge-
fahr, daB der Humus wegge-
schwemmt wird und sich nicht wie-
der erneuert und daB das Volksver-
mogen unwiederbringliche Verluste
erleidet — ein Schaden, der weit
iiber das hinausgeht, was der Eigen-
tiimer sich selbst zufiigt.»

Wenn nun aber der Waldeigen-
tiimer Wald nach dem Kahlschlag:
im gleichen AusmaB wieder auffor-
sten muB, wird er in seiner Verfii-
gungsfreiheit empfindlich einge-
schrinkt. «Denn die Nutzung des
Bodens in der Forstwirtschaft wirft
erfahrungsgemifB nicht ebensoviel
ab wie die sonstige Bewirtschaftung.
Nichts desto weniger erweist es sich
im Hinblick auf die Selbsterhaltung
der iibergeordneten Gemeinschaft
als vollig unerldBlich, Eigentums-
beschriankungen der gekennzeichne-
ten Art zu erlassen. Wenn das Lais-
sez-faire des Wettbewerbes unver-
kennbare MiB3stinde zur Folge hat,
miissen eben durch die Planung ent-
sprechende Auflagen gemacht wer-
den.» Aber auch fiir Verkehrs- und
Erholungsraum braucht.es staat-
licher- Ordnung. «Zunichst ist es
offensichtlich, daB das Konkurrenz-
system im Sinne der sich selbst
iiberlassenen Wirtschaft nicht fiir
ein Verkehrsnetz sorgt, das moder-
nen Anspriichen geniigen wiirde —
insbesondere dann nicht, wenn je-
der Grundeigentiimer sich gestiitzt
auf die staatliche Eigentumsgaran-
tie weigern kann, seinen Boden fiir
derartige Zwecke zu verkaufen.

Es ist daher vollkommen unum-
ginglich, diese Eigentumsrechte aus
den Angeln zu heben und die Mdog-
lichkeit zu, Enteignungen seitens der
offentlichen Hand zu schaffen, falls
jene Eisenbahnverbindungen, Stra-
Benziige, Parks und Sportplitze,
aber auch Schulhduser und Verwal-

gebiude tand
sollen, deren ein neuzeitlich organi-
siertes Gemeinwesen bedarf . ..

Im iibrigen bedarf es wohl keiner
langen Erkldrung dafiir, daB mit zu-
nehmender Bevolkerung nament-
lich in der Umgebung der Stidte
immer weitere bisher landwirt-
schaftlich genutzte Gebiete mit
‘Wohnsiedelungen oder Produktions-
stdtten iiberbaut werden. Proble-
matisch an dieser Entwicklung ist
nicht in erster Linie die dadurch
hervorgerufene EinbuBle an Ernh-
rungsraum, sondern das chaotische
Wuchern der Vororte und Satelliten-
stédte, falls die Eigentlimer ihren
Boden beliebig verwenden koénnen.
Es offenbart sich hier erneut mit
aller Klarheit, daB8 die Dispositions-
freiheit der Marktwirtschaft zu Re-
sultaten fiihrt, die sich vom Stand-
punkt der Gemeinschaft und der
langfristigen Entwicklung aus nie-
mals vertreten lassen.»

Die Baufreiheit,

welche an sich ein AusfluB der Ver-
fligungsfreiheit iiber das Privat-
eigentum ist, hitte durchaus chaoti-
sche Zusténde im Gefolge. Die Bau-
freiheit 148t sich daher in einem eini-
germaBen dicht besiedelten Raum
nicht aufrechterhalten, wenn wir
nicht menschenunwiirdige Verhalt-
nisse entstehen lassen wollen. «Es

gilt daher, fiir die Verwendung des
Bodens Rahmenbedibgungen aufzu-
stellen. Nur innerhalb dieses Rah-
mens besteht dann noch Verfi-
gungsfreiheit. Eine solche Ordnung
erheischt unter anderem, daB in den
dichter besiedelten Gegenden die
Zonen des Wohnens, der Produk-
tionsbetriebe unc der landwirt-
schaftlichen Bodennutzung einiger-
mafBlen reinlich voneinander ge-
trennt werden.

Ein weiteres Merkmal der anzu-
strebenden Ordnung besteht darin,
daB die Bauwilligen sich nicht un-
bedingt dort niederlassen diirfen,
wo es ihnen gerade am besten paft.
Sonst entsteht eine Streubauweise,
die jegliche Aussicht vermissen 148t
und die es insbesondere spiter er-
schwert, Griinzonen und Industrie-
gebiete und Erholungsrdume aus-
einander zu halten. Infolgedessen
erweist es sich als zweckmaiBig, so-
zusagen um jede Ortschaft herum
Territorien freizuhalten, auf denen
gebaut werden darf. AuBlerhalb die-
ser Baulandzone (und vielleicht
noch einer Uebergangszone) dage-
gen sollte der Boden der Landwirt-
schaft vorbehalten bleiben. Es ver-
steht sich von selbst, daB die Bau-

zone im Laufe der Entwicklung
weiter hinaus zu erstrecken sein
wird — aber immer unter Siche-
rung geniigender Griinflachen.»

Professor Kiing behandelt. im
weiteren  die  auBergewohnlich
schwierige Entschddigungsfrage, die
immer mehr zur Crux der Planung
wird. Er kommt zu folgenden
Schliissen:

«Wenn darauf hingewiesen wird,
daB das Gemeinwesen durch seine
Eigentumsgarantie die Pflicht {iber-
nommen habe, das Eigentum seiner
Biirger vor Uebergriffen zu schiit-
zen, so ist diese Interpretation ge-
wiBl richtig. Man kénnte jedoch er-
génzend hinzufiigen, daf dadurch
nur das Bestehen dieses Eigentums
gewdhrleistet werde, nicht aber die
beliebige Verfiigbarkeit. Der Staat
miisse sich vielmehr vorbehalten,
nétigenfalls Bindungen aufzuerle-
gen, falls das Allgemeinwohl dies
erheischt. DaB dabei nicht alle
gleich behandelt werden konnen,
liegt in der Natur der Sache. In-
folgedessen scheint es am einleuch-
tendsten, wenn bei partiellen Ent-
eignungen Schadenersatz in beson-
deren Haérteféllen gewidhrt wird,
nicht dagegen im Sinne eines allge-

mein giiltigen Grundsatzes. Viel-
leicht wére auch nur ein teilweiser
Ausgleich der erlittenen EinbuBe
angezeigt. Zu beachten bleibt ja im-
merhin, daB die Betroffenen Lasten
zu tragen haben, die sich zum Nut-
zen anderer auswirken.»

Diesen klaren Erérterungen ist
nichts beizufiigen. Sie stehen offen-
sichtlich unter dem gleichen Leit-
satz, der die Tédtigkeit der Schwei-
zerischen Vereinigung fiir Landes-
planung kenhzeichnet: Soviel Frei-
heit wie mdglich, soviel Bindung
wie nétig. Wesentlich scheint uns,
daBl das, was als richtig erkannt
wurde, endlich verwirklicht wird.
Noch gibt es keine Landwirtschafts-
zone im eidgendssischen Recht, noch
fordern die meisten Kantone die
BaulanderschlieBungen viel zu we-
nig, noch gelang es nur ungeniigend,
den Finanzausgleich und insbeson-
dere den Lastenausgleich unter den
Gemeinden auszugestalten. Noch
werden Bauten in beliebiger Streu-
bauweise blo8 mit Sickergruben
oder unzulédnglichen Hauskldranla-
gen zugelassen. Dabei haben wir
allen AnlaB, unser politisches und
rechtliches Instrumentarium fiir die
moderne Gesellschaft und ihre Ent-
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wicklungsbediirfnisse rechtzeitig zu
gestalten, um die eidgendssischen
Grundwerte in einer neuen Zeit zu
sichern. «Dieser Herausforderung
sinc wir gegeniibergestellt, so scharf
wie vielleicht noch keine Generation
unseres Bundesstaates es war», er-
klarte der aargauische Baudirektor,
Regierungsrat Dr. K. Kim, in seinem
Referat am Tag der Landesplanung
an der Expo, und fiigte bei: Unsere
staatsrechtlichen Grundsitze miis-
sen entwicklungsfihig sein; sie kon-
nen in der zweiten Hilfte des 20.
Jahrhunderts nicht mehr diejenigen
des 19. Jahrhunderts bleiben. «Wir
wollen unsere politische Struktur
nicht unter Denkmalschutz stellen.»
Gleichwohl — und auch darin ist
Regierungsrat Kim zuzustimmen —
soll sich die Landesplanung den
tragenden eidgendssischen Grund-
sdtzen unterordnen, als da sind:
bundesstaatliche  Struktur, Ge-
meindeautonomie, Privateigentum,
biirgerliche und wirtschaftliche
Freiheitsrechte. " YLP
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Schneligang
Die Programmscheibe _durch-
liuft: rasch sémtliche Arbeits-
atinge: Man kann so Programme
abiGren oce e oder

8
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Empfindiiche Buntwasche
und Kunstseide

Nur Klarwaschen —

4mal Spilen mit Zwischen-
schleudern —
Trockenschleudern

STl

he (Doppelwaschiraft)
(Weisswische und kochfihige
Buntwilsche)

Voiwaschen — Klarwaschen —
4mal Spilen mit Zwischen-
schleudern —
Trockenschleudern

9

=G &

Fusatzliche Vorwasche fur stak | . ™"
‘verschmufzte Berufskleidung LN
Nur Vorwaschen —

ohne Schleudern

Lauge wird abgepumpt
Danach Programm 2 oder 4

W @ 5

“Kochwasche»
leicht verschmutzt

Nur Klarwaschen —
4mal Spiilen mit Zwischen-

'

schleudern —
Trockenschleudern

10

\A7/Rel

Vorwasche fir stark
verschmutzte Kunstfasern
Nur Vorwiische —

ohne Schleudern

Lauge wird abgepumpt
Danach Programm 6 oder 7

W (@ B

Buntwasche,

normal verschmutzt
Vorwaschen — Klarwaschen
4mal Spillen mit Zwischen-
schleudern
Trockenschleudern

11

Feinwasche aus waschbarer
Wolle oder Seide

Nur Klarwaschen —

3mal Spillen ohne Schleudern —
kein Trockenschleudern

& &)

Buntwische, leicht verschmutzt
Nur Klarwaschen —

4mal Spillen mit Zwischen-
schleudern —
Trockenschleudern

12

v

Starken oder «Weichspilen»
Zugabe einer Stiirkelssung oder
eines «Weichspilmittels» —
ausschleudern

Nach dem Starken zum Aus-
spilen der Maschine z.B. Pro-
gramm 11 ohne Waschmittel

P T

Feinwische
aus PERLON, Nylon, Orlon
z.B. Hemden aus PERLONporés
Nur Klarwaschen —
3mal Spiilen ohne Zwischen-
schieudern —

_ kein Trockenschleudern

13

Schleudern
mit Abpumpen

A7/Rel

Feinwhsche

aus Dralon, Diolen, Trevira
2.B. Vorhiinge

Nur Klarwaschen —

3mal Spiilen ohne Zwischen-
schleudern —

kein Trockenschieudern

14

Pumpen
ohne Trommelbewegung

[Erkliirung der Kurzzeichen 2.B.30°C

% % :
- ¥
vorderes Fach hinteres Fach

Waschen mit normalem
Wasserstand

Waschen mit hohem
Wasserstand

gehen.

Sie wahlen bei der Nova-Regina 14
. | Programme mit einem einzigen Pro-

grammwiéhler. Sobald Sie eines der
14 Waschprogramme eingeschaltet
haben, steuert die Maschine alles
vollautomatisch: den Wasserstand,
den Rythmus der- Trommelbewe-
gung, die Waschzeit, die Tempera-
tur und die Anzahl der Spil- und
Schleudergénge. Sie kénnen alle
Programme jederzeit unterbrechen,
verkiirzen oder verléangern oder von
einem Programm zum andern {iber-

Ah

g

den.

Ausfiihrung:

Der Lavamat Nova-Regina kann
ohne Bodenbefestigung lberall frei
aufgestellt werden, da er absoluter- .
schiitterungsfrei lauft.

Preis: Fr.2675.—

Import der AEG-Haushaltapparate!|
H. P. Koch AG, Dufourstrasse 131,

8008 Ziirich

Telefon 051 /47 1520

Hohe 85 cm, Breite 60 cm, Tiefe
57,6 cm (nach Kiichennorm). Kann
ohne Wandabstand montiert wer-

Gewicht: 135 kg ohne Fiillung.

Gehéuse laugenfest weiss lackiert,
Deckel emailliert,
raturwechselbestandig.
und Bottich aus Chromstahl.

Schauglas tempe-
Trommel




Goldmedaille der Expo Tausanne 1964

85 Jahre gesundes Wachstum
85 Jahre Qualitit und Erfolg

Wihlen Sie unsere Produkte

In unserem 85. Jubiliumsjahr
sind wir von der EXPO 1964
mit einer Goldmedaille ausge-
zeichnet worden—ein neuer
Ansporn unsere traditionelle
Qualitiit weiterhin zu pflegen.

Alb. Camenzinds Wwe. AG
Steinen (SZ) Gegr. 1879




	Konsequenzen für Raumplanungen

